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Jetzt neu:       Eignung - Schnelltest

1. Heben Sie den rechten Fuß vom Boden
und zeichnen Sie mit ihm Kreise im Uhrzeigersinn.

2. Während Sie diese Kreise zeichnen, schreiben Sie 
mit der RECHTEN Hand die Zahl „6“ in die Luft.

 Sind Sie geeignet?
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Wo finde ich Informationen zum Thema?
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KUVB Feuerwehrportal:     www.kuvb.de



Wo finde ich Informationen zum Thema?
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Wo finde ich Informationen zum Thema?

25.11.2025 5



Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG)

Art. 1 - Aufgaben der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe […] dafür zu sorgen, 
dass […] Brände wirksam bekämpft werden 
sowie technische Hilfe bei Unglücksfällen […] geleistet wird.

(2) Die Gemeinden haben gemeindliche Feuerwehren 
aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. [...]

Artikel 6 - Feuerwehrdienst

(1)  Der Feuerwehrdienst wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, ehrenamtlich

geleistet. […]
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Ein paar Daten, Fakten, Zahlen… (Stand 2024)

• Anzahl Freiwillige Feuerwehren in Bayern: 7.428*

• Anzahl der Feuerwehrangehörigen (FFW)*:
 329.978 aktive Feuerwehrangehörige 

(schätzungsweise um die 100.000 Atemschutzgeräteträger)
 54.4773 Jugendliche in 5.347 Jugendgruppen 
 30.523 Kinder in 1.633 Kindergruppen 

(* Quelle: Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.)

• Anzahl von gemeldeten Unfällen in Freiwilligen Feuerwehren pro Jahr
 meldepflichtig (> 3 Tage AU oder Tod): 759 (2023)
 nicht meldepflichtig (z. B. durch Arztbericht): 1.707 (2023)
 Summe 2.466                     

• Anzahl von tödlichen Unfällen in Freiwilligen Feuerwehren:
 pro Jahr: ca. 0 – 3 
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Regelwerk im Arbeitsschutz
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 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

 Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
 Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
 Arbeitsmedizinische Regeln (AMR)

Staat

Gesetze

Verordnungen

Technische 
Regeln



Regelwerk im Arbeitsschutz

1. Staatliches Arbeitsschutzregelwerk

Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG

§ 1 Zielsetzung

„Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten bei der Arbeit zu sichern und zu verbessern.“

§ 2 (2) Begriffsbestimmungen

„Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, 

Soldatinnen und Soldaten […]“
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 Keine unmittelbare Anwendung des staatlichen Arbeitsschutz-
Regelwerkes auf ehrenamtlich Tätige in Freiwilligen Feuerwehren!



Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)

2. Autonomes Regelwerk der Unfallversicherungsträger

§ 15 Abs. 1 – Unfallverhütungsvorschriften

„Die Unfallversicherungsträger können als autonomes Recht 
Unfallverhütungsvorschriften über Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
oder für eine wirksame Erste Hilfe erlassen, soweit dies zur Prävention geeignet 
und erforderlich ist und staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber keine 
Regelung treffen.“
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Regelwerk im Arbeitsschutz
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• UV-Träger

Stand der Technik z. B. DGUV Information 205-010 „Sicherheit im Feuerwehrdienst“ 

 Grundsätze der Prävention 
(DGUV Vorschrift 1)

 Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren 
(DGUV Vorschrift 49)

 DGUV Regel 105-049 „Feuerwehren“ 

UV-Träger
UV TrägerStaat

Gesetze

Technische 
Regeln

Unfallverhütungs-
vorschriften

(DGUV Vorschriften)

Regeln für 
Sicherheit und 

Gesundheit
(DGUV Regel)

Verordnungen



Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)

§ 15 Abs. 1 – Unfallverhütungsvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften können erlassen werden über

• zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen, vor, während und nach der 
Verrichtung von Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten 
Gefahren für Leben und Gesundheit verbunden sind,

• Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen beauftragt ist, 
zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht durch eine staatliche 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist.
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DGUV Vorschrift 49 DGUV Regel 105-049

Regel zur Konkretisierung
der DGUV Vorschrift 49

Bitte scannen



DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmer, 

die Träger öffentlicher freiwilliger Feuerwehren […] sind, 

sowie für Versicherte im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst [...].
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 Keine Anwendung für hauptamtliche Einsatzkräfte, z. B. 
• in Werkfeuerwehren
• in Berufsfeuerwehren (Beamte)



DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 
§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

„Atemschutzgeräteträger der FFW“

(3) Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von 
Feuerwehrangehörigen stellen, muss sich der Unternehmer deren Eignung durch 
Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen 
Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt für Tätigkeiten unter Atemschutz
gemäß Anlage 1.

(5) Untersuchungen sind von hierfür geeigneten Ärzten durchführen zu lassen. [...]
Der anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse ist zu beachten.

(6) Der Unternehmer hat die  Eignungsuntersuchungen zu veranlassen
und deren Kosten zu tragen
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Wer darf untersuchen?

Zu § 6 Abs. 5: Anforderungen an einen geeigneten Arzt:

• muss mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut sein und die besonderen Anforderungen 
der jeweiligen Tätigkeiten kennen, die eine Eignungsuntersuchung erforderlich machen.

• muss den Stand der Medizin kennen und diesen bei Eignungsfeststellungen anwenden.

• muss die für die Untersuchung notwendige apparative Ausstattung vorhalten oder auf diese 
Zugriff haben.

• muss fachlich in der Lage sein, aus den Untersuchungsergebnissen die Eignung festzustellen.

Eine ausreichende Qualifikation ist z. B. anzunehmen bei Ärzten, die berechtigt sind, die 
Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeichnung  „Betriebsmedizin“ zu führen.
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Geeignete Ärzte   → DGUV Regel 105-049 „Feuerwehren“
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DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ - Anlage 1
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1) Die Nachuntersuchung ist jeweils vor Ablauf der in der Tabelle genannten 12, 24 oder 36 Monate berechnet ab 
dem Zeitpunkt der letzten Untersuchung durchzuführen 

2) Treten während der Laufzeit der ärztlichen Eignungsbescheinigung Anhaltspunkte auf oder meldet ein 
Feuerwehrangehöriger Einschränkungen, aus denen sich Zweifel an der Eignung ergeben, ist eine erneute 
Prüfung und Feststellung der Eignung erforderlich. 

Nachuntersuchungsfristen



Anerkannte Stand der Medizin

Die "DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische Untersuchungen", 
sind durch die „DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen 
und Untersuchungen“ ersetzt worden. 
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DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische 
Beratungen und Untersuchungen

 Aus dem Untersuchungsgrundsatz G 26.3 
wird die Empfehlung
„Atemschutzgeräte (Eignungsbeurteilung)“

 Die DGUV Empfehlungen richten sich auch an alle 
„geeignete“ Ärzte, die die Eignungsbeurteilung für 
Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen 
Feuerwehren durchführen. 

 Trennung zwischen arbeitsmedizinische Vorsorge
und Eignungsbeurteilungen

Eignungsbeurteilung für 
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Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräte

Die "DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und 
Untersuchungen" 

• Wurden im Ausschuss Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) erarbeitet

• basieren auf dem allgemein anerkannten Stand der Arbeitsmedizin

• besitzen keine Rechtsverbindlichkeit. 

• geben Hinweise im Sinne von „Best Practices“ und 

• lassen den geeigneten Ärzten den im Einzelfall erforderlichen Spielraum, die 
Beratungen und Untersuchungen so zu gestalten, wie es aufgrund der jeweiligen 
Gegebenheiten geboten erscheint. 

• Darf der Arzt untersuchen und beurteilen was bzw. wie er möchte?
→ Konkreter Beauftragung des Unternehmers!
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Bescheinigung
der Untersuchung
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§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge

(1) Abweichend von der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ 
kann bei Feuerwehrangehörigen arbeitsmedizinische Vorsorge wegen 
des Tragens von Atemschutzgeräten gemeinsam mit 
Eignungsuntersuchungen durch geeignete Ärzte durchgeführt werden.
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Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit.


